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Erster Förderbescheid zum Glasfaserausbau ausgehändigt 

  
Am 2. August hatte Bürgermeister Josef Pfaff  gute Gründe, nach 
Stuttgart zu reisen. Gemeinsam mit Vertretern weiterer Kom-
munen erhielt er aus den Händen von Ministerialdirektor Julian 
Würtenberger Förderbescheid und -urkunde für die Leerrohr-
Trasse von Burgrieden nach Rot, welche von Netze Südwest 
(Erdgas Südwest) im Zuge einer eigenen Erschließungsmaß-
nahme relativ kostengünstig mitverlegt wurde. Der Betrag von 
65.000 Euro entspricht dem Antrag der Gemeinde und deckt 
einen guten Teil der Ausgaben für die Mitverlegung ab. 
  
Noch off en sind Anträge für Glasfaserverlegung innerhalb der 
drei Teilorte. Hier werden die Bescheide in den nächsten Wo-
chen erwartet. 

Unser Foto zeigt Bürgermeister Josef Pfaff  mit Ministerialdirek-
tor Julian Würtenberger (Mitte) und MdL Thomas Dörfl inger 
(Foto: Innenministerium) 

Erzieher/in gesucht 

  
Für unsere neue zweigruppige Kinderkrippe suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin 
  

eine/n Erzieher/in oder pädagogische Fachkraft in Voll-
zeit (unbefristet). 

  
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kleinkindern haben, enga-
giert mit den Kindern und dem Team arbeiten, einen partner-
schaftlichen Umgang mit den Eltern pfl egen wollen und Lust 
haben, beim Aufbau einer neuen Einrichtung mitzuwirken, 
dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis spä-
testens 26.08.2017 an Bürgermeister Josef Pfaff , Rathausplatz 
2, 88483 Burgrieden, am besten jedoch per E-Mail an Josef.
Pfaff @burgrieden.de 

Glasfaser-Ausbau 

Der kleine Bericht im Mitteilungsblatt vom 28.07.2017 hat off en-
bar reges Interesse hervorgerufen: verstärkt erreichen uns der-
zeit Anfragen zum Thema. 

Wegen der Urlaubszeit werden wir voraussichtlich erst in der 
Ausgabe 36 des Mitteilungsblattes (Erscheinungsdatum ist der 
8. September) wieder zum Glasfaserausbau berichten und dann 
auch das Interesse an Hausanschlüssen abfragen. 

Bis dahin bitten wir um Geduld. 
 

Vermarktung neuer Bauplätze startet 

Ab sofort läuft die Vermarktung unserer neu zu erschließenden 
Bauplätze im Neubaugebiet Hinterfeld V (2. Bauabschnitt). 
Es gilt eine Einheimischenklausel, d.h. Interessenten müssen seit 
mindestens 5 Jahren in der Gesamtgemeinde wohnen. 
Wie üblich, erfolgt die Vermarktung ausschließlich über die Platt-
form Baupilot (www.baupilot.com/burgrieden). Von Bewerbun-
gen direkt an die Gemeindeverwaltung bitten wir abzusehen. 

 

Bekanntmachungen

Stimmzettel-Schablonen für sehbehinderte 
und blinde Menschen 

Zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages am 24. September 
2017 sind alle Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. 
Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben 
werden, wenn man wegen schlechten Sehens die Wahlunterla-
gen selbst nicht lesen kann? 
  
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten 
die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusen-
dung von sogenannten Stimmzettelschablonen an. Die Stimm-
zettel werden in die Schablonen gelegt. 
  
Die Felder für die „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. 
Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen 
angebracht. Zusammen mit der Schablone wird - ebenfalls kos-
tenlos - eine Audio-CD ausgeliefert. 

Fortsetzung Seite 2
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Wichtige Rufnummern 

Bürgermeisteramt Burgrieden

Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef Pfaff  07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen Bailer 07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas Munkes 07392 9719 -13
Bürgerbüro Regina Jans 07392 9719 -14
Standesamt Siglinde Wenzel 07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie Rot 07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud Müller 07392 9719 -19
Steuern, Gebühren Gabi Fritz 07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392 9719 -23

Anlaufstelle Kontakt & Rat (KoRa) 
Gudrun Konstroff er  07392 9288744

Apothekennotdienst 

Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern

Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst  0180 1929350
Zahnärztlicher Notdienst  01805 911610
Krankentransporte 19222
Allgemeiner Notdienst
Kliniken Landkreis Biberach – Kreisklinik Biberach
Sa, So und FT 08-22 Uhr
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Kinderärztlicher Notdienst 0180 1929343
Polizei Laupheim 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Nachbarschaftshilfe 10727
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Burgrieden

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Bürgermeister Josef Pfaff 

oder der/die von ihm Beauftragte. 

Für den Anzeigenteil/Druck und Verlag: Primo-Verlagsdruck A. Stähle e.K., 

Messkircher Str. 45, 783333 Stockach 

Telefon 07771 93 17-11, 

Telefax 07771 93 17 40

e-mail: anzeigen@primo-stockach.de 

Internet: www.primo-stockach.de

bis 31. August Kunst-Ausstellung „Architektur des Seins“ von 
Anton Barnard, Rathaus Burgrieden während den Öff nungs-
zeiten 
Samstag, 19. August 
12.00 - 15.00 Uhr  Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot ge-

öff net 
  
Dienstag, 22. August 
16.00 - 18.00 Uhr  KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff -

net 
  
Donnerstag, 24. August 
Müllabfuhr 
09.00 - 11.00 Uhr  KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff -

net 
14.00 - 17.00 Uhr  Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 
16.00 - 19.00 Uhr  Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot ge-

öff net 

Schnell informiert

Die CD kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. 
Auf dieser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außer-
dem wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen. 
  
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des 
amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbe-
hindertenverbänden an unter Telefon: 0761 36122.  
 
 

Auff orderung zur Grundsteuer- und Gewerbe-
steuerzahlung 

Am 15. August 2017 werden zur Zahlung fällig: 
a) Grundsteuer 3. Vierteljahresrate 2017 
Die Höhe dieser Rate geht aus dem letzten Grundsteuerbescheid 
hervor. Diese Grundsteuer-Zahlungsauff orderung gilt nicht für 
Steuerpfl ichtige, die nach der einmal jährlichen Zahlungsweise 
auf 1. Juli den Jahresbetrag entrichten. 
  
b) Gewerbesteuer 3. Vierteljahresrate 2017 
Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewerbesteuer-
bescheid oder aus einem gesonderten Vorauszahlungsbescheid. 
Die Steuerpfl ichtigen werden gebetetn, die Zahlungstermine 
einzuhalten. Säumniszuschläge müssen bererchnet werden, 
wenn die Steuern 3 Tage nach Ablauf des Zahlungstermins noch 
nicht bei der Gemeindekasse eingegangen sind. Außerdem muss 
nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Baden-Württem-
berg eine Mahngebühr in Höhe von 0,5 v.H. des Mahnbetrages, 
mindestens jedoch 4 Euro erhoben werden. Wir bitten, die fälli-
gen Steuerbeträge zu überweisen oder bei einer Sparkasse bzw. 
Bank einzuzahlen, unter Angabe des auf dem Steuerbescheid 
angegebenen Kassenzeichens. Soweit der Gemeinde eine Abbu-
chungsermächtigung vorliegt, wird der fällige Betrag von Ihrem 
Bankkonto abgebucht. 
 
 

Fundamt 

In Burgrieden wurde ein Schlüsselring mit mehreren Schlüsseln 
sowie ein goldenes Armkettchen gefunden. Bitte melden Sie sich 
im Bürgerbüro, Tel. 971914. 
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Gemeinde Burgrieden 
Landkreis Biberach 
Wahlkreis 292 Biberach 

 
 

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum  
19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 

 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für    

X die Gemeinde  die Wahlbezirke der Gemeinde 
Burgrieden 

 

 wird in der Zeit vom 4. September 2017 bis 8. September 2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten 1) 
 

Ort der Einsichtnahme 2) 
 

im Rathaus Burgrieden -Bürgerbüro-, EG, Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden (der Ort ist nicht barri-
erefrei, aber rollstuhlgerecht) 

 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.3) 

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 4. September 2017 bis 

zum 8. September 2017, spätestens 

 am 8. September 2017 bis 
 

Uhrzeit 
 

13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 4) 
 

Bürgermeisteramt Burgrieden, Rathaus -Bürgerbüro-, EG, Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden 
 Einspruch einlegen. 
 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 3. September 

2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
 

Nummer und Name 
 

292 Biberach 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  
oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. September 2017) oder die Einspruchsfrist 
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gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. September 2017) 
versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 22. September 
2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief- 

umschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform  

ausschließlich von 5)  

 

der Deutschen Post AG 

unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
Ort, Datum 
 

 
 
Burgrieden, 14.08.2017 

 Die Gemeindebehörde 
 

gez. 
 
Josef Pfaff 
Bürgermeister  

 
 
 
 

 
1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.  
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile 

oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
3) Nichtzutreffendes bitte streichen. 
4) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben. 
5) Gemäß § 36 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 
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L A N D R A T S A M T  B I B E R A C H 

- Untere Flurbereinigungsbehörde - 
���������	
��������������
����
�
�
��������������� �����
Vermittlung  07391 779-2500 
     

Flurbereinigung Burgrieden 
Landkreis Biberach 
  

Öffentliche Bekanntmachung 

vom 15. August 2017 
  
Information über den Verfahrensstand und die 1. Kostenum-
lage 
  
Sehr geehrte Teilnehmer, 
am 24. November 2016 hat das Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung Wege- und Gewässerplan mit landschafts-
pflegerischem Begleitplan genehmigt. 
  
Das Amt hat zur Information über die Planung eine Infokarte mit 
Erläuterungen hergestellt. Diese kann jeder interessierte Bürger 

bei der Gemeindeverwaltung Burgrieden abholen. 
  
Die örtlichen Arbeiten, Aufzeigen der Gebietsgrenze und Abste-
ckung der neuen Wege, findet in den kommenden Wochen statt. 
Wir bitten die Bewirtschafter und Grundstückseigentümer die 
hergestellten Grenzpunkte und abgesteckten Trassen zu erhal-
ten. 
  
Mit dem Ausbau der Wege soll im August 2017 begonnen wer-
den. 
  
Zur Finanzierung der bisher angefallenen und in Bälde zu erwar-
tenden Kosten hat der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
beschlossen, von den Teilnehmern einen ersten Kostenvorschuss 
von rd. 80.000 € zu erheben. Die 1. Kostenumlage von 4,00 € je 
kostenpflichtige Werteinheit (durchschnittlich 210 €/ha) wird am 
15. September 2017 zur Zahlung fällig. Die Kostenbescheide wer-
den den Teilnehmern zugeschickt.   
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Landratsamt Biberach  Vorstand der
- Flurneuordnungsamt Teilnehmergemeinschaft 
gez. Wahl  gez. Götz 

Bevölkerungsfortschreibung im Monat Juli 2017 

Ortsteil Bevölkerungsstand 01.07.2017 Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand 31.07.2017  
Burgrieden 2.685 4 16 1 19 2.685  
Rot 990 1 8 0 1 998  
Bühl 285 0 0 1 1 283  
Gesamt 3.960 5 24 2 21 3.966  

Weitere Bekanntmachungen

Engagement und Einsatz werden wieder  
belohnt: 

Landkreis Biberach lobt Ehrenamtspreis 2017 aus   

Der Landkreis Biberach lobt wieder einen Preis für Ehrenamtli-
che aus, die sich über das normale Maß hinaus einbringen und 
damit einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des Lebens im 
Landkreis Biberach, in den Städten und Gemeinden leisten. Bis 
zu zehn Ehrenamtspreisträger, denen jeweils ein Scheck über 
1.000 Euro winkt, können in diesem Jahr ausgezeichnet werden. 
Einsendeschluss für Vorschläge ist der 18. September 2017.   

„Ich freue mich, dass es im Landkreis so viele Menschen gibt, die 
sich uneigennützig für andere, für die Gemeinschaft und damit 
für ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben ein-
setzen“, so Landrat Dr. Heiko Schmid. „Mit dem Ehrenamtspreis 
wollen wir diese Arbeit, die oft nicht in den Fokus der Öffent-
lichkeit gelangt, würdigen und anerkennen. Es wäre toll, wenn 
dadurch auch andere motiviert würden, sich ehrenamtlich ein-
zubringen.“ 
  
Für die Auszeichnung mit einem Preis sind unter anderem fol-
gende Kriterien maßgebend: Uneigennützigkeit, Vorbildlichkeit 
und Herausragen des ehrenamtlichen Engagements. Die Vor-
schläge müssen aus dem Kreisgebiet stammen und sich an die 
Menschen innerhalb des Landkreises richten. Das Engagement 
darf nicht überwiegend durch Zuschüsse finanziert werden und 
darf nicht maßgeblich von hauptamtlich tätigen Kräften leben. 
  
Bewerbungsverfahren 
Vorschläge für Gruppen, Vereine oder Einzelpersonen kann je-

der Bürger beim Landratsamt Biberach einreichen. Neben den 
klassischen Betätigungsfeldern des Ehrenamtes in Sport, Musik 
und Kultur können beispielsweise auch Menschen vorgeschla-
gen werden, die sich im sozialen Bereich für Schwächere in der 
Gesellschaft einsetzen oder die den Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen in den Mittelpunkt ihres ehrenamtlichen En-
gagements stellen. Auch Vorschläge, die eine herausragende 
ehrenamtliche Betätigung junger Menschen zum Inhalt haben, 
werden ausdrücklich begrüßt. Eigenbewerbungen sind ausge-
schlossen. Der Vorschlag ist mit Hilfe eines beim Landratsamt 
Biberach erhältlichen Vorschlagsbogens zu begründen. Darüber 
hinaus soll das ehrenamtliche Engagement auf maximal drei Sei-
ten detaillierter ausgeführt werden. Alternativ hierzu kann der 
Vorschlag direkt über das Internet eingereicht und begründet 
werden. Preisträger der vergangenen Jahre können nicht noch-
mals ausgezeichnet werden.   
Die Preisträger werden im Herbst von der Jury ermittelt. Die 
Preisverleihung findet im Dezember 2017 im Landratsamt Bibe-
rach statt. 
  
Informationen und Bewerbungsbogen 
Weitere Informationen und den Bewerbungsbogen gibt es bei 
Carolin Strahl unter der Telefonnummer 07351 52-6223, per E-
Mail an ehrenamtspreis@biberach.de oder im Internet und unter 
www.biberach.de/landkreis/programme-projekte/ehrenamts-
preis.html  
 
 

Das Landratsamt Biberach informiert 

Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds für das Jahr 
2018   

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste För-
derinstrument der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
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Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Dem Landkreis 
Biberach wurden für Projekte im Jahre 2018 180.000 Euro 
zugewiesen. Vom 18. August 2017 bis 30. September 2017 
können Anträge bei der Landeskreditbank in Stuttgart ge-
stellt werden. Gefördert werden Projekte, die im Landkreis 
Biberach durchgeführt werden.  
Der regionale Arbeitskreis hat in der Sitzung vom 23. Mai 2017 
festgelegt, dass Anträge bestimmte Förderziele des vom Land 
erstellten operationellen Programms erfüllen müssen. Die För-
derziele verfolgen die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
und der Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Ar-
mut und Ausgrenzung bedroht sind sowie die Vermeidung von 
Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit. 
Informationen, insbesondere über die vom regionalen Arbeits-
kreis festgelegten Ziele, Projektinhalte und das vorgesehene Pro-
jektrankingverfahren sind in der Ausschreibung enthalten. Diese 
kann kostenlos beim Landratsamt Biberach, ESF-Geschäftstelle, 
Harald Lämmle, Rollinstraße 18, 88400 Biberach, Telefon 07351 
52-6441, angefordert oder im Internet unter www.biberach.
de/landratsamt/jobcenter/esf.html abgerufen werden. Harald 
Lämmle steht auch für Auskünfte zur Verfügung. 
Anträge können vom 18. August bis einschließlich 30. Septem-
ber 2017 unter Nutzung des elektronischen Antragsverfahrens 
ELAN zentral bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg, 
Schlossplatz 10, 76223 Karlsruhe, eingereicht werden. Die für 
die Antragstellung erforderlichen Informationen stehen auf der 
Homepage des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-
Württemberg (www.esf-bw.de) zum Abruf bereit. Auf dieser In-
ternetseite können auch das Operationelle Programm und wei-
tere Informationen zum ESF abgerufen werden.  
 
 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 

Aktionsnachmittag „Honig und Wachs“ im Museumsdorf 

Am Sonntag, 20. August 2017, 13 Uhr bis 16 Uhr, zeigt das 
Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach gemeinsam mit 
dem Bezirks-Imkereiverein Biberach e.V. Interessantes rund 
um fleißige Bienchen, Honig und Wachs.Pollenkörner, Blü-
tennektar und Bienenwaben – aber wie wird daraus der leckere, 
süße Honig, den wir alle morgens so gerne auf dem Frühstücks-
brot essen? Am Sonntag, 20. August 2017, erklärt der Bezirks-
Imkereiverein Biberach e.V. von 13 bis 16 Uhr im Museumsdorf 
Kürnbach die Welt der emsigen Bienchen anhand vieler Imkerei-
Utensilien. Dazu können die kleinen Museumsbesucher wertvol-
le Wachskerzen ziehen, Wabenkerzen drehen oder sich von den 
Bezirksimkern das große Krabbeln im Bienenschaukasten erklä-
ren lassen. Auch Honigliebhaber kommen an diesem Tag bei den 
Bezirksimkern auf ihre Kosten und können sich die verschiede-
nen Arten des süßen Goldes erklären lassen und diese auch er-
werben. 
Besonders interessant ist an diesem Tag auch das alte Bienenhaus 
des Museumsdorfes – hier können Groß und Klein entdecken, 
wie unersetzlich die Imkerei über viele Jahrhunderte hinweg war. 
Selbst als im 19. Jahrhundert die industrielle Herstellung von Zu-
cker aus Zuckerrüben möglich wurde, war dieser noch so teuer, 
dass den einfachen Leuten auf dem Lande nur der Honig als Sü-
ßungsmittel blieb. 
Fürs leibliche Wohl sorgt Museumswirt Friedhelm Brand mit 
Team in seiner gemütlichen „Vesperstube“ mit sonnigem Bier-
garten, wie auch der Museumsbäcker im historischen Backhaus. 
 
 

Netze Südwest führt THT-Messungen durch 

Warum Gas nach faulen Eiern riecht   

Erdgas und Biogas ist eigentlich nahezu geruchsneutral. Doch da 
die meisten Menschen den Geruch von faulen Eiern mit Gas as-
soziieren, fügt die Netze-Gesellschaft Südwest mbH dem Gas in 
ihrem Verteilernetz dieses besondere „Deodorant” bei. Natürlich 

muss es ein Geruch sein, den man im Alltag nicht mit etwas an-
derem verwechseln könnte. Die Netze Südwest setzen darum auf 
die Schwefelverbindung Tetrahydrothiophen, kurz THT. 
„Das ist eine Art duftende Alarmanlage, mit der wir sicherstel-
len, dass das Gas nie unbemerkt entweichen kann”, erklärt Klaus 
Tremel, Mitarbeiter bei der für den Betrieb beauftragten Netze 
Südwest-Mutter Erdgas Südwest GmbH. 
Die THT-Messungen sind damit ein zweiter Schritt in der gesam-
ten Sicherheitsstrategie der Netze Südwest. „Mit unseren regel-
mäßig durchgeführten Gasleitungsbegehungen gewährleisten 
wir, dass alle Leitungen dicht sind. Mit den zusätzlichen THT-
Messungen stellen wir sicher, dass auch unsere „duftende Alarm-
anlage” immer in Bereitschaft ist. 
Naturgemäß fließt im Sommer aufgrund des geringen Heizbe-
darfs deutlich weniger Gas durch die Leitungen. Genau deshalb 
werden die THT-Messungen an bestimmten Punkten stets ein-
mal im Winter und einmal im Sommer durchgeführt. „Die aktuel-
len Messungen laufen noch bis in den Spätsommer hinein in den 
Regionen Nordbaden und Oberschwaben”, so Tremel. 
Die Messstellen sind in aller Regel von der Straße aus zu erreichen, 
sodass die Prüfer nur in seltenen Fällen ein Grundstück betreten 
müssen. An den Kontrollpunkten wird über einen Schlauch Gas 
entnommen. Über ein Messgerät wird direkt vor Ort geprüft, ob 
sich noch genug THT im Netz befindet. 
So können die Menschen in den Gemeinden auch bei Sommer-
wetter und heißen Temperaturen beruhigt die Seele baumeln 
lassen. Denn faule Eier würden selbst sonnengebräunte Nasen 
sofort bemerken.  

 

DING Mitteilung 

Betrifft: Gesamtnetz   
Regelung für den Monat August:  
Schüler, die ihre Schülermonatskarte über das Listenverfahren 
an den Schulen erhalten, können die Septemberkarte des neuen 
Schuljahres bereits im Monat August im Gesamtnetz nutzen. 
Dies gilt auch für alle anderen Schüler an allgemeinbildenden 
Schulen - sie können dazu eine Septemberkarte im Vorverkauf 
erwerben. 
Auszubildende sind von der Regelung ausgeschlossen. 
Ab 15 Jahre ist eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte Be-
standteil des Fahrausweises und muss stets zusammen mit der 
Schülermonatskarte vorgezeigt werden. 
Bei Schülermonatskarten aus dem Listenverfahren genügt aller-
dings auch ein Lichtbildausweis oder Wiederholung der Unter-
schrift als Nachweis für die rechtmäßige Benutzung, da die Be-
rechtigung für den Erwerb bereits über die Ausgabestelle erfolgt 
ist.   

Schülerferienticket Baden-Württemberg 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Schüler-Ferien-Ticket 
(SFT) des Landes Baden-Württemberg. Das SFT gilt in den Som-
merferien und ist in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in 
Baden-Württemberg gültig. 
Außerdem sind die Bahnstrecken Ulm-Langenau, Ulm-Memmin-
gen, Ulm-Weißenhorn sowie Ulm-Günzburg mit eingeschlossen. 
Auch die SWU-Linien 3,9 und die RAB-Linie 70, die über Neu-Ulm 
nach Wiblingen führen, können mit dem SFT benutzt werden. 
Erhältlich ist das Schüler-Ferien-Ticket im DB Regio Fahrkarten-
shop im Internet, in DB Reisezentren, in Reisebüros mit DB-Lizenz 
oder am DB Automaten in Baden-Württemberg. 

 

Informationsabend rund um das  
Thema Jagdschein  

Die Kreisjägervereinigung Biberach e.V. informiert an 2 Abenden 
darüber, was man wissen muss, um den Jagdschein zu erwerben. 
Themen sind, welche Voraussetzungen gibt es, wie – wo - wann 
und auf welche Weise findet die Jägerausbildung statt. Welche 
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Kosten entstehen, wie läuft die Prüfung ab...
Termin 1 Mittwoch, den 09.08. und Termin 2 am Mittwoch, den 
06.09. jeweils um 19.00 Uhr in den Ausbildungsräumen der Kreis-
jägervereinigung e.V. in 88400 Biberach Saulgauerstraße 120 
Offener und unverbindlicher Infoabend, keine Anmeldung nötig. 
Eine Anfahrtsskizze zu Ausbildungsraum findet man unter Rubrik 
Lehrgang/Lehrgangsorte: 
www.jaegerausbildung-biberach.de 
Infotelefon 07351 421640 

 

Wie sieht der Alltag eines Polizisten aus? -  
Berufsinformationspraktikum beim  
Polizeipräsidium Ulm 

Das Polizeipräsidium Ulm bietet auch diesem Herbst wieder 
mehrmals die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Po-
lizeiarbeit zu werfen. Interessierte Schülerinnen und Schüler von 
Realschulen und Gymnasien erhalten die Gelegenheit näheres 
zum Polizeiberuf zu erfahren. Während den zweitägigen Hospi-
tationen erfahren sie aus erster Hand einiges zu den Aufgaben 
des Streifendienstes, der Kriminalpolizei oder auch der Polizei-
hundeführerstaffel. Natürlich erhalten die Teilnehmer auch einen 
Einblick in die Ausbildung bzw. das Studium bei der Landespoli-
zei sowie den Voraussetzungen, eine solche Ausbildung starten 
zu können. 
Da die Praktikumsplätze erfahrungsgemäß schnell ausgebucht 
sind, sollten sich interessierte Schülerinnen und Schüler schnell 
anmelden. Die Infos und Termine sowie ein Online-Bewerbungs-
formular finden sich im Internet auf unserer Homepage. Einfach 
unter www.polizei-bw.de das Polizeipräsidium Ulm auswählen. 
Dort findet man dann alle wichtigen Daten. Die Praktika begin-
nen im Oktober und gehen auch dieses Jahr wieder bis in den 
Dezember hinein. Praktikumsorte sind Ulm, Biberach, Göppin-
gen und Heidenheim.   
Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Ulm erreichen Sie 
unter der 0731/188-5555. 
 
 

Schulfreie Zeit zur Berufsorientierung nutzen-
Das BiZ macht keine Ferien 

Schülerinnen und Schüler, die vor der Berufswahl stehen, 
sollten die freie Zeit in den Sommerferien auch zur berufli-
chen Orientierung nutzen. Eine gute Adresse dafür ist das 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Ulm, das auch in den Sommermonaten geöffnet hat.  
Im BiZ finden Jugendliche alle wichtigen Infos und Entschei-
dungshilfen zu den Themen Ausbildung, Studium und Beruf. Für 
die Selbstinformation stehen neben Info-Mappen und zahlrei-
chen Druckwerken insgesamt 26 Computerplätze mit Internet-
zugriff zur Verfügung. Hier kann man beispielsweise über die 
Homepage der Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.
de in der JOBBÖRSE nach freien Ausbildungsstellen suchen, sich 
in der Datenbank BERUFENET über rund 3 200 aktuelle Berufsbil-
der informieren oder auf dem Portal www.planet-beruf.de eige-
ne Talente und Fähigkeiten testen. Bei den vielfältigen Recher-
chemöglichkeiten helfen die Mitarbeiter des BIZ gerne weiter. 
„Sich über Ausbildungsplätze und Alternativen zum Wunschbe-
ruf zu informieren, macht immer Sinn“, erklärt Alfred Szorg, Leiter 
der Agentur für Arbeit Ulm. 
Aktuell sind bei der Ulmer Arbeitsagentur noch über 1 500 unbe-
setzte Ausbildungsplätze für 2017 gemeldet. Ein Besuch im BiZ 
lohnt sich daher auch für diejenigen, die für diesen Herbst eine 
Lehrstelle suchen. Um gleich mit der Bewerbung aktiv werden 
zu können stehen im BiZ drei zusätzliche Computer mit USB-
Anschluss, Multifunktionsdrucker und Scanner zur Verfügung. 
An diesen Computern können Bewerbungsunterlagen direkt vor 
Ort bearbeitet, ausgedruckt oder im PDF-Format als Onlinebe-
werbung erstellt werden. Eine Benutzerkennung gibt es nach 

Vorlage eines gültigen Ausweises mit Lichtbild. 
Alle Angebote des BiZ sind kostenlos und können ohne Voran-
meldung genutzt werden. Das Berufsinformationszentrum ist 
montags bis mittwochs von 8 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 8 
Uhr bis 18 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Für 
Kurzanliegen gibt es zudem offene Sprechzeiten der Berufsbe-
rater. Die Allgemeine Berufsberatung steht dienstags von 14.30 
Uhr bis 16 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Berufsbe-
rater für akademische Berufe sind donnerstags von 15 Uhr bis 17 
Uhr vor Ort. Termine für ausführliche, persönliche Beratungsge-
spräche können gebührenfrei unter der Service-Nummer 0800 4 
5555 00 oder direkt im BiZ vereinbart werden.   

 

Einführungskurs organisierte Nachbarschafts-
hilfe in Uttenweiler  

Die organisierten Nachbarschaftshilfegruppen im Landkreis Bi-
berach bieten seit Jahrzehnten Hilfen im Haushalt und betreuen-
de Unterstützung für Senioren, dementiell Erkrankte, behinderte 
Menschen, pflegende Angehörige und für Familien in Not an. Die 
Helferinnen sind auf freiwilliger Basis tätig und erhalten eine Auf-
wandsentschädigung. Sie werden von einer örtlichen Einsatzlei-
tung begleitet, die Hilfeanfragen entgegen nimmt und die stun-
denweisen Einsätze der Helferinnen koordiniert. 
Zur Vorbereitung auf das freiwillige Engagement der Helferinnen 
bietet die Kath. Arbeitsgemeinschaft der organisierten Gruppen 
einen Einführungskurs für neue Mitarbeiter/innen und Interes-
sierte in Uttenweiler an. 
Start ist am Dienstag, den 19.9.2017 im Rathaus Uttenweiler mit 
dem Thema: „Ziele, Aufgaben und Rahmenbedingungen der or-
ganisierten Nachbarschaftshilfe“, Referent ist Thomas Münsch, 
9.00 – 11.00 Uhr. Die weiteren Termine: 
Freitag, den 22.9.: „Ausgewählte rechtliche Aspekte im Rahmen 
der Einsätze“, Kath. Gemeindehaus, Kirchweg 8, Uttenweiler, 9.00 
bis 11.00 Uhr; Dienstag, den 26.9.: „Gesundheitsschutz: Gefahren 
im (Helfer-)Alltag erkennen“ mit Ute Milz, Ort: Rathaus Uttenwei-
ler, 9.00 bis 11.00 Uhr. Am Freitag, den 29.9. steht der Besuch des 
Fachtags Demenz in Biberach, Landratsamt, 13.00 – 17.00 an. 
Weiter geht es am Mittwoch, den 4.10. mit einer „Einführung 
in die Kinästhetik mit praktischen Übungen“, vor Ort ist die Ki-
nästhetiktrainerin Kerstin Dewald im Kath. Gemeindehaus Ut-
tenweiler, 9.00 bis 11.00 Uhr. Am Dienstag, den 17.10. wird das 
Thema: „Haltung und Gesprächsführung mit zu versorgenden 
Menschen“ von Edeltraud Wiedmann, Rathaus, 9.00 bis 11.00 Uhr 
vorbereitet. 
Am Montag, den 23.10. geht es nach Riedlingen in das Kath. Ge-
meindehaus St. Georg, Ziegelhüttenstraße, dort steht das Thema 
an: „Zuviel Alkohol und Medikamente – was dann?“ mit Caritas-
mitarbeiterin Daniela Wiedemann, 14.00 bis 16.00 Uhr.   
„Zum Umgang mit den eigenen Grenzen des Lebens und Hel-
fens, Rituale als Hilfestellung“ gibt Edeltraud Wiedmann im Kath. 
Gemeindehaus Uttenweiler am Donnerstag, den 26.10. von 9.00 
bis 11.00 Uhr die notwendigen Impulse. Waltraud Riek, Leiterin 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes stellt sich am Montag, den 
13.11. der Frage: psychisch kranke Menschen begleiten durch die 
Organsierte Nachbarschaftshilfe - wie geht das?“, Ort: Kath. Ge-
meindehaus Uttenweiler, 9.00 bis 11.00 Uhr. Am Donnerstag, den 
16.11. stellt Peter Grundler, Leiter der Caritas Biberach-Saulgau 
die „Hilfen durch die Dienste der Caritas“ vor, Ort ist das Kath. Ge-
meindehaus Uttenweiler, 9.00 bis 11.00 Uhr. 
Am Montag, den 20.11. ist „Abschluss und Übergabe Zertifikate“ 
im Kath. Gemeindehaus Uttenweiler, 9.00 bis 11.00 Uhr. 
Ein Teilnehmerbeitrag von 22,80 Euro wird erhoben, den die ört-
lichen Träger in der Regel übernehmen. Maximale Teilnehmer-
zahl: 20. 
Anmeldungen erbeten bis Dienstag, den 12.9.2017 an Caritas Bi-
berach-Saulgau, Kolpingstr. 43, 88400 Biberach, Tel.: 07351/5005-
130, hia@caritas-biberach-saulgau.de. 
Prospekt zum downloaden unter: 
www.nachbarschaftshilfen-bc-slg.de. 
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Sozialführerschein ab 7.11.2017 in Laupheim 

Das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach bietet den „Sozi-
alführerschein: sich engagieren und helfen lernen“ dieses Jahr als 
kostenloses Orientierungs- und Qualifizierungsprogramm zum 
ersten Mal in Laupheim an.  
Wer an einem sozialen Engagement interessiert oder seit kurzem 
ehrenamtlich tätig ist, erhält kostenlose „Fahrstunden“: 
Beginn ist am Dienstag, den 7. 11.2017, 18.00 – 20.30 im Rathaus 
in Laupheim. Thomas Münsch von der Caritas Biberach-Saulgau 
führt dabei in die „Rahmenbedingungen für gelingendes freiwil-
liges soziales Engagement“ ein. 
Am Donnerstag, den 16.11.2017, 18.00 – 20.30 steht das Thema: 
„Persönliche Motive, Haltungen, Stärken und Ziele“ auf dem Pro-
gramm in den Räumen des Kinderschutzbunds, Pfeiferstrasse 
10/1. Daniel Horst vom Bildungsbüro des Landratsamts Biberach 
ist der „Fahrlehrer“ an diesem Abend. 
 „Wie Kommunikation gelingt...“ erläutert Jürgen Haag von der 
psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas am 
Dienstag, den 21.11.2017 im Seniorenzentrum/Hospital zum Hl. 
Geist, Marktplatz 11/2, 18.00 bis 20.30 Uhr. 
Frank Leyk, Seniorenbeauftragter der Stadt Laupheim ist am 
Donnerstag, den 30.11.2017 für das Thema: „Umgang mit Kon-
flikten“ zuständig. Ort ist die Sammelzentrale Aktion Hoffnung in 
der Fockestrasse 23/1, 18.00 bis 20.30 Uhr. 
Wie man mit sich als Ehrenamtlicher und der Zeit angemessen 
umgehen kann, beantwortet Thomas Münsch am Donnerstag, 
den 7.12.2017 im Seniorenzentrum, 18.00 bis 20.30 Uhr. 

Bei einer Ehrenamtsbörse stellen sich verschiedene Einrichtun-
gen mit ihren Aufgabenfeldern den Teilnehmern und Interes-
sierten vor. Dieser Markt der Engagementmöglichkeiten findet 
am Samstag, den 27.1.2018 von 10.00 bis 12.30 Uhr im Foyer des 
Rathauses statt. Dort werden dann auch die Sozialführerscheine 
an die Teilnehmer durch Oberbürgermeister Rainer Kapellen aus-
gehändigt.  

Die Teilnehmer sollten an allen Terminen anwesend sein können. 
Verbindliche Anmeldungen unter 07351/5005-130/-132 oder 
per Email an muensch@caritas-biberach-saulgau.de. Man kann 
sich aber auch beim Neubürgerempfang am 7.10.2017 im Kultur-
haus Laupheim informieren und anmelden. 

Näheres auch auf: www.ehrenamt-bc.com (Prospekt zum Down-
loaden).  
 
 

Begleitung von Menschen mit Demenz nach § 
87b SGB XI   

Der Förderverein für berufliche Fortbildung im Kreisberufsschul-
zentrum in Biberach bietet ab ab Freitag, 29. September 2017 
den Kurs „Begleitung von Menschen mit Demenz (Grund-
kurs)“  an. Er richtet sich an Betreuungskräfte/Alltagsbegleiter 
der Altenpflege und wird von erfahrenen Lehrkräften der Matthi-
as-Erzberger-Schule durchgeführt. 
Kursbeginn ist: Freitag, 29.09.2017 / 7:35 Uhr in Raum 348. Un-
terrichtszeiten sind immer freitags von 07:35 bis 15:00 Uhr 
(mit Mittagspause). Während den Schulferien findet kein 
Utnerricht statt. Der Kurs umfasst 160 Unterrichtsstunden. 
Kursinhalte sind: Grundkenntnisse der Kommunikation und In-
teraktion, Grundkenntnisse über Demenzerkrankungen, psychi-
sche Erkrankungen sowie typische Alterskrankheiten, Grund-
kenntnisse der Pflege und Pflegedokumentation, Vertiefen der 
Kenntnisse, Methoden und Techniken über das Verhalten, die 
Kommunikation und die Umgangsformen mit betreuungs-
bedürftigen Menschen, Rechtskunde, Hauswirtschaft und Er-
nährungslehre, Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitge-
staltung, Bewegung für Menschen mit Demenz, psychischen 
Erkrankungen oder geistigen Behinderungen, Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit den an der Pflege Beteiligten. 

Nähere Auskunft und Anmeldung bei der Geschäftsstelle 
des Fördervereins für berufliche Fortbildung, Karl-Arnold-
Schule im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach, Leipzigstr. 11, 
Telefon-Nr. 07351/346 223 sowie über unsere Homepage : 
www.foerderverein-bc.de  
 
 

Das Landratsamt –  
Landwirtschaftsamt informiert: 

Landwirtschaftsschule verabschiedet Hauswirtschafterinnen   

15 Schülerinnen haben ihre Prüfung an der Fachschule für Land-
wirtschaft des Landwirtschaftsamts in Teilzeitform erfolgreich 
absolviert. Nun dürfen sie sich staatlich geprüfte Hauswirtschaf-
terinnen nennen. 
Neben Familienhaushalt, Berufstätigkeit und Praktikum drück-
ten die Frauen mehr als eineinhalb Jahre und 272 Unterrichts-
einheiten lang am Donnerstagvormittag die Schulbank. Auf dem 
Stundenplan standen Fächer wie Planung und Organisation, 
Betreuung, Fachrechnen, Ernährung, Nahrungszubereitung, Wä-
schepflege, Hausreinigung, aber auch Direktvermarktung und 
Wirtschaftskunde. 
Nach erfolgreich absolvierter Prüfung in Theorie und Praxis über-
reichten ihnen die Leiterin der Fachschule Hauswirtschaft, Ger-
trud Gerner, Ausbildungsberaterin Irmgard Jörg sowie Amtsleiter 
Albert Basler, die Zeugnisse und gratulierten zu dem Abschluss. 
Die erfolgreichen staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen 
2017 sind: Sonja Bentel (Ellwangen), Anita Betz (Ingerkingen), 
Maren Eisele (Ebersbach-Musbach), Karin Eisner (Vöhringen), 
Magdalena Fischer (Mittelbuch), Andrea Füssinger (Ravensburg-
Obereschach), Cornelia Gröber (Füramoos), Monika Hieke (Ober-
höfen), Sinaida Kucharev (Mengen), Swetlana König (Biberach), 
Karin Mayer (Biberach), Janett Peter (Biberach), Claudia Schmidt 
(Warthausen), Birgit Siebert (Schemmerberg) und Kirstin Stetter 
(Allmendingen). 
2017 startet wieder eine Hauswirtschafterinnenklasse in Teilzeit-
form. Der Unterricht beginnt am Donnerstag, 21. September, 
und bereitet die Frauen auf die Prüfungen zur staatlich geprüften 
Hauswirtschafterin für 2019 vor. 
Informationen zur Fachschule in Teilzeitform und zu den erfor-
derlichen Praxiszeiten gibt es beim Landwirtschaftsamt Bibe-
rach, Telefon 07351 52-6733 und -6702 (Zentrale) oder im Inter-
net unter www.biberach.de/fachschule_hauswirtschaft.html 
 
 

Ortsgeschehen

Bürgerstiftung Burgrieden

Brunnencafé 

Am kommenden Freitag den 18.08.2017 ist unser Café wieder 
von 14.30 -17.30 Uhr für Sie geöffnet. 
Es gibt wieder selbstgebackene Torten und Kuchen, Eiscafé und 
verschiedene Sorten Eis, auch zum mitnehmen. 
Während der Öffnungszeiten kann man auch die von der Familie 
Dr. Kölle gestifteten Bilder im Atrium und im Café anschauen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Bürgerstiftung Burgrieden 
Ihr Café Team  

Bilderausstellung 

Die Bürgerstiftung Burgrieden beabsichtigt im Atrium auf 3 Eta-
gen Bilder von Künstern aus Burgrieden auszustellen. Hierzu ste-
hen ca. 70 Meter an Bilderschienen zur Verfügung.  
Interessenten können sich bei Herrn Hermann Härle Tel. 7187 
melden. 
Bürgerstiftung Burgrieden 
Der Vorstand 
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Historischer Verein Burgrieden

Kommen Sie mit nach Augsburg-  
Wir laden Sie dazu ein   

Unser diesjähriger Ausflug führt uns in die geschichtsträchtige 
Fuggerstadt Augsburg. Dort besichtigen wir unter ortskundiger 
Führung die berühmte Fuggerei, die älteste bestehende Sozi-
alwohnung der Welt und das ebenso bekannte doppeltürmige 
Rathaus mit seinem Prunkraum „Goldener Saal“. Danach bleibt 
noch Zeit zu einem kleinen Stadtbummel oder für eine Tasse 
Kaffee und Stück Kuchen in einem der zahlreichen kleinen Cafés. 
Auf der Rückfahrt kehren wir zum Abschluss in der gut geführten 
Brauereigaststätte in Autenried, Stadtteil von Ichenhausen, ein. 
In von uns reservierten Räumen stärken wir uns für die Heim-
fahrt. Gegen 20 Uhr erreichen wir Burgrieden wieder. 

Das sollten Sie sich merken: 
Abfahrt bei der  Rottalhalle  am Samstag, 26. August, 11.30 Uhr. 
 
Fahrpreis und Führung 25 Euro (im Bus entrichten). 
Anmeldung umgehend telefonisch bei Kurt Kiechle, 7 00 64 
59 oder per E-Mail: k.kiechle-hochstetten@t-online.de 

Wir freuen uns, Sie an Bord unseres Reisebusses begrüßen zu 
dürfen. 
Im Namen der Vorstandschaft Kurt Kiechle 

Stadtbaumeister Elias Holl schuf mit dem Rathaus in Augsburg 
sein größtes Bauwerk, das zwischen 1615 und 1620 entstand. 
Foto: Merian/Kurt Kiechle 

Kunkelstube

Ausflug 

Am Dienstag, 19.09.2017 starten wir unseren Ausflug an den Alt-
mühlsee. Bei einer einstündigen Schifffahrt genießen wir Kaffee 
und Kuchen. Auf der Heimfahrt kehren wir zum Abendessen im 
Finninger Dorfwirtshaus „Zum Kreuz“ ein. 
Abfahrt: 10.00 Uhr am Rathausplatz in Burgrieden 
Rückkehr: ca. 20.00 Uhr 
Anmelden ab sofort ab 18.00 Uhr bei Mechthilde Ruß, Tel. 3920. 
 
 

Lebensqualität Burgrieden e. V.

KoRa - Kontakt & Rat 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in der Zeit vom 28. August – 8. September ist mein Büro nicht 
besetzt. 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer! 
  
Herzliche Grüße 
Gudrun Konstroffer 
  
Kontakt & Rat 
Fritz-Leitz-Weg 17 
88483 Burgrieden 
Telefon 07392 9288744 
kora@lebensqualitaet-burgrieden.de  
 
 

Fußballabteilung Burgrieden

Letzte Spiele  
Vorbereitungsspiele 
  
SV Burgrieden - SG Öpfingen 0 : 8
SV Burgrieden - SV Ochsenhausen ll 3 : 3
Tore: R. Kröner, P. Gietl, S. Koch   
SV Burgrieden - FV Olympia Laupheim ll 1 : 6
Tor: A. Stehle   
SV Baltringen - SV Burgrieden 7 : 0
VfB Gutenzell - SV Burgrieden 1 : 0
SV Burgrieden - FV Weißenhorn 2 : 1
             
Bezirkspokal Riss 

SV Burgrieden - FV Biberach ll 3 : 0
Tore: R. Kröner (2), J. Enderle  
SV Baltringen ll - SV Burgrieden 0 : 4
Tore: D. Cimen, M. Ried, R. Geiger (2)  
             
Kreisliga A2 
  
SG Mettenberg ll - SV Burgrieden ll 1 : 5
Tore: A. Endele (2), O. Ried (3)  
SG Mettenberg - SV Burgrieden 1 : 3  
Tore: J. Enderle, D. Cimen, F. Rottmaier  
             
Nächste Spiele  

Sonntag, 20.08.17 
SV Burgrieden ll - SGM Warthausen/Birk. ll 13:15 Uhr  
SV Burgrieden - SGM Warthausen/Birk. 15:00 Uhr  
         
Donnerstag, 24.08.17 
SV Schemmerhofen - SV Burgrieden 18:30 Uhr
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SV Burgrieden - Jugend

Jugendmannschaften: 
B-Junioren: SGM Mietingen l - Bezirksstaffel 
 SGM Mietingen ll - Leistungsstaffel 
C-Junioren: SGM Baustetten l - Bezirksstaffel 
 SGM Baustetten ll - Kreisstaffel 
D-Junioren: SGM Achstetten l - Kreisstaffel 
 SGM Achstetten ll - Kreisstaffel 
E-Junioren: SGM Burgrieden - Kreisstaffel 
C-Juniorinnen: SGM Achstetten - Kreisstaffel 
 
 

SV Burgrieden - Frauen

Letzte Spiele  
Vorbereitungsspiele 
  
SV Burgrieden - SSG Ulm l 3 : 2
Tore: A. Ziegler, V. Frank, M. Stetter  
SV Burgrieden - SV Sulmetingen 2 : 3
Tore: F. Schick, J. Kösling  
             
Nächste Spiele  
Montag, 21.08.17 
SV Burgrieden - TSF Ludwigsfeld 19:15 Uhr  

Mittwoch, 23.08.17 
SV Burgrieden - SG Griesingen 19:00 Uhr  
 
 

Skiabteilung Burgrieden

Hallo Skifreunde
 
bitte denkt daran, dass immer Freitags ab 19:00 Uhr unser Nordic 
Walking statt findet. Wir treffen uns auf dem Waldparkplatz in Rot 
und laufen ca. 1 Stunde.
 
Ebenfalls am Waldparkplatz in Rot und immer Dienstags ab 18.30 
Uhr ist der Lauftreff Burgrieden mit einer Nordic Walking Einheit 
unterwegs. Interessierte sind immer willkommen! 
 
Herzliche Grüße
Eure Abteilungsleitung Ski 

 

Tennisabteilung Burgrieden

Vereinsmeisterschaften 2017 
Die Ausschreibung für die diesjährigen VM hängt im Tennisheim 
aus. Anmeldeschluss ist Sonntag, den 20.08.2017 (20:00 Uhr). 
Die Auslosung ist auf Montag, den 21.08.2017 um 19:30 Uhr im 
Tennisheim angesetzt. 

 
5. Riffelhof-CUP 2017 
Der diesjährige RHC fand Ende Juli auf unserer Anlage in Burgrie-
den und mit einem weiteren Spielort in Orsenhausen statt. 
Die Rekordanmeldung von 92 Spielern (2016) wurde um weitere 
7 Nennung übertroffen und somit hatten wir dieses Jahr 99 Spie-

ler am Start. 
Das LK-Turnier umfasst 5 Konkurrenzen und wir gratuliern fol-
genden Spielern: 
Herren A (LK1-12) 
 
1. Sieger Philipp Kober (TC Ehingen/Donau) 
2. Sieger Fabian Müller (TG Ebingen) 
Herren B (LK10-18) 
 
1. Sieger Martin Wenger (TA SV Schemmerberg) 
2. Sieger Pascal Gietl (TA SV Burgrieden) 
Herren C (LK16-23) 
 
1. Sieger Marc Fesseler (TA SV Burgrieden) 
2. Sieger Magnus Buk (TA TSG Achstetten) 
Damen A (LK1-16) 
 
1. Sieger Maike Nägele (TA SF Schwendi) 
2. Sieger Marie Gklanou (TC Günzburg) 
Damen B LK14-23) 
 
1. Sieger Alexandra Geiger (TA SV Burgrieden) 
2. Sieger Jasmin Link (TC Mietingen) 
Vielen Dank an alle Besucher und Helfer für die Unterstützung 
des Turniers. Ein ganz besonderer Dank geht an unseren Sponsor 
Riffefhof Burgrieden Susi & Marc.  
 
 

FV Rot

Hausfrau/mann für Waschen der Trikots gesucht 
Für die neue Saison (ab Juli 2017) sind wir vom FV Rot auf der 
Suche nach einer Hausfrau (oder Hausmann) welche(r) die Trikots 
unserer beiden aktiven Mannschaft reinigt. Im Regelfall fallen 
zwei Trikotkoffer mit 15 Trikots, Hosen und Stutzen pro Woche 
an. Pro Trikotkoffer wird eine Pauschale bezahlt, wobei der ge-
naue Betrag Verhandlungsache ist. Vorzugsweise sollten die/der 
Hausfrau/mann in Rot wohnen. 
Falls Interesse besteht, melden Sie ich bitte bei Mario Leib, 1. Vor-
stand FV Rot, unter 07356/662140 oder info@fv-rot.de.  

 

Weiherpflegeverein Rot

Danke 

Der Weiherpflegeverein konnte am Sonntag, den 30. Juli sein 
Sommerfest abhalten und möchte sich bei der Bevölkerung, bei 
allen Besuchern recht herzlich bedanken. 
Ein weiterer Dank geht an Herrn Pfarrer Moosmayer und die mu-
sikalische Begleitung durch Gudrun und Franziska Schlink sowie 
Lothar Miller, die das Sommerfest mitgestaltet haben. 
Der Erlös aus dieser Veranstaltung wird ausschließlich zur Pflege 
und Unterhalt der Freizeitanlage „Roter Weiher“ verwendet. 
An alle Beteiligten ein herzliches Dankeschön. 
  
Der Vorstand 

 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Kirchennachrichten

Pfarramt Oberholzheim

Pfarrer Andreas Kernen 

Pfarrerin Doris Seitz-Kernen

Tel. 07392 2364 

E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

Pfarramt Oberholzheim-Holzstöcke

Pfarrer Andreas Kernen 

Pfarrerin Doris Seitz-Kernen

Tel. 07392 2364 

E-Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de

PFARRBÜRO FÜR BEIDE PFARRÄMTER

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: Mi und Fr 9 - 12 Uhr

Tel. 07392 2364 | Fax 07392 2337

Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392 150008

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Sonntag, 20.08.2017  
10:15 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
 
Kirche Oberholzheim 
Sonntag, 27.08.2017 
 
9:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Kernen) 
mit Feier der Hl. Taufe von Liah Fischer, Achstetten 
Ilvy Gutai, Bihlafiingen, Isabelle Sophie Hettich, Burgrieden 
Kirche Oberholzheim 

Samstag, 02.09.2017  
14:00 Uhr Trauung (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
Florian Ehe und Vanessa Bohler, Oberholzheim 
Kirche Oberholzheim 

Sonntag, 03.09.2017  
14:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
Ev. Gemeindehaus Burgrieden 
anschließend Kaffeenachmittag. 
Herzliche Einladung zu Gottesdienst und Kaffeenachmitag 
an die ganze Gemeinde! In Oberholzheim kein Gottesdienst. 

Sonntag, 10.09.2017  
9:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Wruck) 
Kirche Oberholzheim 
  
Gottesdienstbeginn in den Sommerferien 
In den Sommerferien sind die Gottesdienste in Oberholzheim 
und Ersingen gekoppelt. So finden die Gottesdienste in un-
serer Kirche abwechselnd um 9:00 Uhr bzw. 10:15 Uhr statt. 
Bitte beachten Sie dies in der Ferienzeit und schauen Sie im Mit-
teilungsblatt nach der Gottesdienstzeit. 
  
Kaffeenachmittag Burgrieden 
Herzliche Einladung zum 
Kaffeenachmittag am Sonn-
tag, 3. September 2017  im 
Gemeindehaus Burgrieden. 
Wir beginnen mit dem Got-
tesdienst um 14:00 Uhr. 
Anschließend ist Zeit, um bei 
Kaffee und Kuchen, Tee und 
Torte gemütlich beieinander 
zu sitzen. 

Ökumenischer Seniorennachmittag 
Terminänderung 

Nach der Sommerpause finidet der ökumenische Seniorennach-
mittag nicht mehr am Freitag, sondern einmal im Monat am 
Dienstagnachmittag statt. Die Termine finden Sie jeweils recht-
zeitig vorher in den Mitteilungen der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden. Nach gemütlichem Kaffeetrinken 
wartet ein bunt gemischtes Programm auf Sie. Gespräche und 
Geselligkeit stehen dabei im Vordergrund. 

Wir starten am Dienstag, 19. September um 14:30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus Burgrieden. Das bewährte Senio-
renteam freut sich auf alle, die bisher schon dabei waren und alle, 
die neu dazukommen! 
  
Gemeinde- und Spendenkonto 
 
IBAN: DE67654913200009060006 
BIC: GENODES1VBL  
 

 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:

Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 

Tel. 07392 17014

E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de

Pater Mathew Edackancheriyil:

Tel. 07392 2122

E-Mail: pater_mathew@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Pracht: 

Tel. 07392 9289763

E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de

Gemeindereferentin Frau Amann: Tel. 07392 150125

E-Mail: amann_gemref@kirche-rottal.de

PFARRBÜRO  Internet: www.kirche-rottal.de

Burgrieden: Tel. 07392 17014

Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr , Di 17.00 bis 19.00 Uhr

E-Mail: moosmayer_pa@kirche-rottal.de 

biesinger_pa@kirche-rottal.de 

Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 

Mo bis Do 9:00 bis 11:00 Uhr, Mo 17:30 bis 18:30 Uhr  

E-Mail: foerster_pa@kirche-rottal.de

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

St. Alban Burgrieden

Sonntag, 20. August 2017 – Maria Himmelfahrt u. Kräuter-
segnung 
10.15 Uhr Hl. Messe 
(Timo Noherr, Elias Maucher, Simon Feger, Robin Oechsle) 
13.30 Uhr Rosenkranz   

Dienstag, 22. August 2017  
8.00 Uhr Hl. Messe 
(Jakob Schmutz, Paul-Leon Nolle) 
  
Freitag, 25. August 2017 
18.00 Uhr Hl. Messe  - in Hochstetten 
+ August Herzog 
(Susanna Donder) 
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Samstag, 26. August 2017 – 21. Sonntag im Jahreskreis 
18.00 Uhr Hl. Messe 
+ Georg und Anna Schmid, Blasius und Wally Schmid, Paul und 
Else Schmid 
(Jonas Bader, Jannis Oser, Carina Besirske, Madita Oser)   

Sonntag, 27. August 2017  
13.30 Uhr Rosenkranz  
 
 

St. Georg Rot

Freitag, 18. August 2017 
19.00 Uhr Hl. Messe 
+ Alfred Maucher 
(Christof und Richard Hunger)   

Samstag, 19. August 2017 – Maria Himmelfahrt - die Kollekte 
ist für die Missionsarbeit von Pfr. Michel Libambu bestimmt 
18.00 Uhr Hl. Messe mit Kräutersegnung 
+ Gest. Jht. Verst. d. Fam. Bischof 
(Andreas und Maria Maier, Georg und Franziska Schlink, Timo 
Hunger, Marwin Frick) 
  
Sonntag, 20. August 2017  
17.00 Uhr Rosenkranz 
  
Freitag, 25. August 2017 – Hl. Bartholomäus, Apostel 
19.00 Uhr Hl. Messe 
(Christof und Richard Hunger) 
  
Sonntag, 27. August 2017 – 21. Sonntag im Jahreskreis 
9.00 Uhr Hl. Messe 
+ Aloisia und August Götz, Fam. Stahl 
(Dominik Müller, Franziska Schlink, Timo Hunger, Marwin Frick) 
  
Seniorenausflug Rot  
Am Mittwoch, 06.09.2017 führt uns der diesjährige Ausflug gen 
Süden. Wir werden mit Pfarrer Viktor Moosmayer im Kloster Kel-
lenried die Hl Messe feiern. Das Kloster liegt auf einer Anhöhe 
über dem Schussental. Nach der Messe und dem Picknick über-
queren wir das Schussental und besuchen in Waldburg eine 
Straußenfarm. Bei einer Führung erfahren wir einiges über die 
größten Laufvögel der Welt und bekommen eine kleine Verkösti-
gung der Produkte aus der Straußenhaltung. 
Auf der Heimfahrt kehren wir zum Abendessen im Gasthaus 
„Grüner Baum“ in Hochdorf ein. 
Abfahrt um 8 Uhr beim Feuerwehrhaus in Rot. Rückkehr ca 20 
Uhr / Anmeldung ab sofort bei Fr. Mechthilde Ruß, ab 18 Uhr Tel. 
07392 3920! Ihr Seniorenteam des KGR Rot  

St. Wendelinus Bühl

Sonntag, 20. August 2017 – Maria Himmelfahrt -  die Kollekte 
ist für die Missionsarbeit von  
Pfr. Michel Libambu bestimmt 
9.00 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe 
+ Franz Mayer   

Donnerstag, 24. August 2017 
18.00 Uhr Hl. Messe  
 
 

Gemeinsamer Anzeiger

Pfr. Michel Libambu kommt wieder vom 7.8. bis 26.8.2017 als Ur-
laubsvertretung zu uns. 
Für seine langjährige Treue, im Urlaub in unseren Gemeinden 
auszuhelfen, sind wir sehr dankbar. 
Wir wünschen ihm eine nicht zu anstrengende Vertretungszeit, 
denn Pfr. M. Libambu verbringt hier bei uns auch seinen Urlaub. 
Allen die es in die Ferne zieht wünschen wir erlebnisreiche Tage 
und den Daheim-Bleibenden schönes Wetter und viel Zeit der 
Erholung. 
Während der Urlaubsvertretung wird in jeder Gemeinde ein-
mal für Pfr. Libambu eine Kollekte für seine Projekte im Kongo 
gehalten. Ihre Spenden werden zur Verbesserung der dortigen 
Lebensbedingungen verwendet. Dabei bitten wir um Ihre Unter-
stützung. 
Vorträge/ Informationsveranstaltungen / Kurse in d. Diözese Rot-
tenburg 
 
Sie können auf unserer Homepage (kirche-rottal.de), unter „Ver-
anstaltungen“ mehr Termine über aktuelle Veranstaltungen er-
fahren.... schauen Sie einfach mal rein! 
Ökumenischer Seniorennachmittage in Burgrieden - Terminän-
derung 
 
Nach der Sommerpause findet der ökumenische Seniorennach-
mittag in Burgrieden nicht mehr am Freitag, sondern einmal im 
Monat am Dienstagnachmittag statt. Die Termine finden Sie je-
weils rechtzeitig vorher in den Mitteilungen der evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinden. Nach gemütlichem Kaffee-
trinken wartet ein bunt gemischtes Programm auf Sie. Gespräche 
und Geselligkeit stehen dabei im Vordergrund. 
Wir starten am Dienstag, 19. September um 14:30 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindehaus Burgrieden. Das bewährte Senioren-
team freut sich auf alle, die bisher schon dabei waren und alle, 
die neu dazukommen! 

Weitere Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit 

Datum Achstetten Stetten Bronnen Bihlafingen

Sa. 19.8.17  14.30 Uhr Trauung 

18 Uhr Messe - Maria 
Himmelfahrt

  

So. 20.8.17 

 9 Uhr Messe - 
Maria Himmelfahrt

 10.15 Uhr Hl. Messe - Maria Him-
melfahrt – Kollekte Pfr. Libambu

10.15 Uhr Hl. Messe 
Maria Himmelfahrt

Mo. 21.8.17  9 Uhr Hl. Messe   

Di. 22.8.17 9 Uhr Hl. Messe    

Mi. 23.8.17   9 Uhr Hl. Messe  

Sa. 26.8.17  18.00 Uhr Hl. Messe 

Kollekte Pfr. Libambu   

So. 27.8.17 10.15 Uhr Hl. Messe  10.15 Uhr Hl. Messe 9 Uhr Hl. Messe
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Aus der Nachbarschaft

Fanfarenzug „Freiherr von Hornstein“  
Orsenhausen e.V. 

„17. Hornsteiner Lagerleben“ in Orsenhausen 

Am 19. & 20. August 2017 findet unser „17. Historisches Lagerle-
ben“ am Freizeitgelände „Großer Weiher“ (beim ASB) statt. 
Beginn ist am Samstag um 15.00 Uhr mit der Eröffnung des 
mittelalterlichen Marktes. Um 18.00 Uhr folgt der Einzug in das 
Lager. Lassen Sie sich dann entführen in eine mittelalter-liche 
Lageratmosphäre mit den Rittergruppen “Gemini Fratres“, „Die 
Helfensteiner“, 
„Vividus“ und „Gulimborsti“, der Showgruppe „Munerarius“ und 
der Feuerspuckergruppe „Inferno“, sowie der Musikgruppe „Ma-
nus Vestitoris“, den Lagern von „Dux Huntari“, 
„Kompanie Schwaben“ und der „Militia Sancti Sepulcri“, verschie-
denen Fanfarenzügen, Händlern, sowie den Gauklern „Jasmin 
& Michi“, „Markus dem Mäusegaukler“ und einem Bogenbauer 
samt Bogenschießanlage. 
Abwechselnd werden Sie spannende Ritterkämpfe, Feuerspu-

cker sowie die Klänge der Fanfarenzüge erleben. Nach Einbruch 
der Dunkelheit findet ein Fackelzug mit allen anwesenden Fanfa-
renzügen statt. 
Am Tage des Herrn, zur 10. Stunde, beginnt der historische Mor-
gentrunk mit „Manus Vestitoris“. Anschließend, ab 11.00 Uhr, wird 
ein reichhaltiges Mittagsmahl geboten. Danach beginnt dann 
um 14.00 Uhr der Sternmarsch der Fanfarenzüge. Bei Kaffee und 
Kuchen treten die einzelnen Fanfarenzüge nochmals auf um Ihr 
Bestes zu zeigen. 
An beiden Tagen wird für Speis und Trank bestens gesorgt. Das 
Spektakulum findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei! 
 
Das Volk aus Nah und Fern ist an beiden Tagen herzlichst einge-
laden. 
Wir freuen uns über ihr Kommen! 
Fanfarenzug „Freiherr von Hornstein“ e.V. Orsenhausen 
** Weitere Infos unter www.fz-orsenhausen.de ** 
  
 
 
 

Ende des redaktionellen Teils

EXPERTENTIPP:
DAS SOG. „BEHINDERTENTESTAMENT“

RECHTSANWÄLTE
INFORMIEREN

 DR. HANS-PETER WETZEL – Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht www.rawetzel.de

Beim sog. Behindertentestament 

handelt es sich um ein Testament von 

Eltern mit mind. einem – meist geistig 

– behinderten Kind. Wenn die Eltern 

kein Testament errichten und es auf 

die gesetzliche Erbfolge ankommen 

lassen, wird das behinderte Kind 

ebenso wie seine Geschwisterkinder 

gesetzlicher Erbe. Sein Betreuer muss 

seine Erbrechte geltend machen. Das 

behinderte Kind muss das ererbte 

Vermögen  für sich einsetzen und 

wird, solange es durch den Erbfall 

eigenes Vermögen hat, keine staatli-

chen Leistungen durch das Sozialamt 

erhalten. Ziel des Behindertentes-

tamentes ist, das Vermögen in der 

Familie zu erhalten und die Zugriff s-

möglichkeiten des Sozialhilfeträgers 

auf dieses Vermögen zu vermeiden. 

Andererseits soll dem behinderten 

Kind, auch nach dem Tode der Eltern, 

eine über die normale Sozialhilfe hi-

nausgehende Lebensqualität gesi-

chert werden. Dies ist nur möglich, 

wenn das behinderte Kind Zuwen-

dungen erhält, die nicht vom Sozial-

hilfeträger weggenommen werden 

können.

Die mittlerweile klassische Lösung, 

um die genannten Ziele zu errei-

chen, geht von einer Erbeinsetzung 

des behinderten Kindes aus, und 

zwar bereits beim ersten Erbfall also 

dem Versterben eines Elternteils. 

Das behinderte Kind wird dabei in 

Höhe seines Erbteils, der zumindest 

geringfügig über dem gesetzlichen 

Pfl ichtteil liegen muss, zum sog. nicht 

befreiten Vorerben eingesetzt. Da-

durch wird erreicht, dass der ererbte 

Nachlassanteil von ihm nicht verwer-

tet oder gepfändet werden kann und 

daher auch nicht vom Sozialamt ein-

gesetzt werden kann. Als Nacherben 

werden die Abkömmlinge des behin-

derten Kindes, falls keine solchen vor-

handen sind, seine Geschwister oder 

andere Verwandte eingesetzt. Der 

Nacherbfall tritt mit dem Tode des be-

hinderten Kindes ein. Zusätzlich wird 

außerdem eine Dauertestaments-

vollstreckung für das behinderte 

Kind bis zu seinem Tode angeordnet. 

Zum Testamentsvollstrecker wird üb-

licherweise dem behinderten Kind  

eine besonders verbundene Person 

bestellt. Dem Testamentsvollstrecker 

wird die Aufgabe zugewiesen, dem 

behinderten Kind die Annehmlich-

keiten zukommen zu lassen, die sei-

ne Lebenssituation verbessern, aber

nicht dem Sozialhilferegress ausge-

setzt sind. Daneben kommen auch 

weitere Annehmlichkeiten in Frage,

z.B. die Anordnung von Vermächtnis-

sen für das behinderte Kind, z.B. ein

Wohnrecht in einem gemeinsamen 

Familienheim, um dem behinderten 

Kind sein Leben so angenehm wie

möglich zu gestalten.

Bei diesem sog. Behindertentes-

tament wird erreicht, dass der So-

zialhilfeträger nicht auf das ererbte 

Vermögen zugreifen kann und das 

behinderte Kind die Annehmlichkei-

ten erhält, die es auch zu Lebzeiten

der Eltern hatte.
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Jede Woche gibt es Neues zu entdecken! 
Ich habe sehr schöne Natursteinketten hergestellt, die in Kom-
bination von Silber, verg. Silber, Swarovskikristallen und Süßwasser-

perlen zu Ihrer Sommerkleidung besonders gut passen. 
Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie vorbei, 

ich freue mich auf Sie! Patricia Drapalla-Lerch
Am Fr. 18.08., Di. 22.08. und Fr. 25.08. ist das Atelier geschlossen,
aber ansonsten bin ich immer Di. und Fr. von 10-18 Uhr für Sie da.

Heusteige 9 • Burgrieden-Rot • 0151 - 41 43 48 66
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